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Erfolgreiche Verhandlungen über eine 
Verlängerung des TV UmBw! 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lie be Mitglieder,  
 
am 24. März 2017 verhandelte die gemeinsame Verhand lungskommission von dbb und 
ver.di mit Vertretern des Bundesministeriums des In nern, des Bundesministeriums der 
Finanzen und des Bundesministeriums der Verteidigun g erfolgreich über eine Verlänge-
rung des Tarifvertrages über sozialverträgliche Beg leitmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung der Bundeswehr (TV UmBw). Der TV U mBw vom 18. Juli 2001 läuft zum 
31. Dezember 2017 aus. 
 

 
 

Gemeinsame Verhandlungskommission 
 

• In den Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die Geltungsdauer des Tarifvertrages 
bis zum 31. Dezember 2023 verlängert wird.  

• Darüber hinaus musste der TV UmBw durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) angepasst werden. Das BAG hatte im Februar 2016 entschieden, dass die 
Regelungen zur Verringerung der persönlichen Zulage in § 6 Abs. 3 TV UmBw gegen das 
Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verstößt, 
soweit bei einer Beschäftigungszeit von weniger als 25 Jahren nach der Vollendung des 
55. Lebensjahres differenziert wird. In den Verhandlungen konnte erreicht werden, dass in 
§ 6 Abs. 3 das 55. Lebensjahr gestrichen wird.  

• Weiter wurde vereinbart, dass in § 6 Abs. 4 die Wörter „für die Dauer der Teilzeitbeschäf-
tigung“ eingefügt werden, um dem Erfordernis der Rechtsprechung des BAG Rechnung 
zu tragen.  

• Und schließlich werden in § 6 Abs. 6 Satz 3 die Wörter „einer ungekürzten Vollrente we-
gen Alters“ durch die Wörter „der Regelaltersrente als ungekürzte Vollrente“ ersetzt. Hin-
tergrund war eine neu aufgekommene Interpretation des § 6 Abs. 6 Satz 3 TV UmBw, wo-
nach die Einkommenssicherung nicht mehr gezahlt werden soll, sobald ein Bezieher die 
theoretische Möglichkeit habe, die abschlagsfreie Rente mit 63 zu beziehen.  

 
Die Änderungen sollen zum 1. Mai 2017 in Kraft treten. Es wurde eine Erklärungsfrist bis 30. April 
2017 vereinbart. 



 
 
 
 
 
 
Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerksc haften! 

Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der dbb hilft!  
 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion  bieten kompetente Fachgewerkschaften 
mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und 
seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen 
Fragen, als auch im Falle von beruflichen Rechts-streitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die 
Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion  weiß um die Besonderheiten im  
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des 
dbb . Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de , über Flugblätter dbb aktuell  und 
unsere Magazine dbb magazin  und tacheles . 
 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb 
beamtenbund und tarifunion  – es lohnt sich! 
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Hintergrund 
Der Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umge-
staltung der Bundeswehr (TV UmBw) vom 18. Juli 2001 in der Fassung des 3. Änderungstarif-
vertrages vom 10. Dezember 2010 hat erfolgreich gezeigt, dass er eine große Bandbreite an 
verlässlichen Instrumentarien für sozialverträgliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Personalabbau und den Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Tarifbeschäftigten bei 
der Bundeswehr vorsieht. Ziel dieses Tarifvertrages ist es, die mit dem Umstrukturierungspro-
zess der Bundeswehr verbundenen personellen Maßnahmen über Qualifizierungsmaßnahmen 
und Einkommenssicherung sozial ausgewogen auszugestalten und betriebsbedingte Kündi-
gungen auszuschließen. Der TV UmBw war zuletzt 2010 bis zum 31. Dezember 2017 verlän-
gert worden. 


